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Personenbeförderung im gewerblichen 
Omnibusverkehr – Jahresbericht 2020

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Ansprechperson für Rückfragen 
( freiwillige Angabe )

Name:

Telefon oder E-Mail:

O-g

Identnummer

Hinweise zum Ausfüllen entnehmen Sie der Seite 8.

Eigentumsverhältnis am Unternehmen
	 Bei öffentlichen Unternehmen sind am Grund- oder Stammkapital oder vergleichbaren 
Kapitalausstattungen ausschließlich Körperschaften und Anstalten des öffentlichen 
Rechts beteiligt, an gemischtwirtschaftlichen Unternehmen sind öffentliche und private  
Anteilseigner beteiligt, bei privaten Unternehmen sind dagegen keine Körperschaften  
und Anstalten des öffentlichen Rechts beteiligt. Als öffentlich gelten auch Unternehmen, 
die zu 100 % Tochterunternehmen von öffentlichen Unternehmen sind. 
Die Zuordnung zum Eigentumsverhältnis ist unabhängig von der Rechtsform Ihres 
Unternehmens ( z. B. AG, GmbH, KG ).

öffentlich gemischt privat

Eigentümer ................................................................................................. 008 1 2 3

Bitte prüfen Sie, ob folgende Kriterien auf Ihr Unternehmen zutreffen:

K1	 Führt Ihr Unternehmen Personenverkehr nur mit  
Bussen durch ?

	 Ja .......................................................................................................... Bitte weiter mit Frage K2.

Nein,	 auch Personenverkehr mit Eisenbahnen 
und / oder Straßenbahnen ...................................................

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. 
Sie erhalten dann einen neuen Fragebogen.

K2	 Führt Ihr Unternehmen Liniennahverkehr auf eigenen 
Linien ( also nicht ausschließlich als Subunternehmen ) 
und / oder freigestellten Schülerverkehr durch ?	

	 Subunternehmen sind Unternehmen, die auf Basis  
eines Werk- oder Dienstvertrages mit einem anderen 
Unternehmen, das Inhaber einer ( Linien- )Genehmigung 
ist, in dessen Auftrag Fahrten durchführen. Der freige-
stellte Schülerverkehr wird nicht als Subunternehmer- 
tätigkeit durchgeführt.

	 Ja .......................................................................................................... Bitte weiter ab Frage A1 auf Seite 3.

	 Nein ...................................................................................................... Bitte weiter mit Frage K3.

K3	 Ist Ihr Unternehmen im Gelegenheitsverkehr 
und / oder im Linienfernverkehr tätig ?

	 Ja .......................................................................................................... Bitte weiter mit Frage A2 und / oder A3 auf Seite 5. 

	 Nein ......................................................................................................
Ende der Befragung.  
Bitte senden Sie den Fragebogen an uns zurück.

Identnummer SA

1

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Dezernat 35
Merseburger Str. 2
06110 Halle (Saale)

Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter 
Telefon:  (0345) 2318-0

(0345) 2318-436
Telefax: (0345) 2318-930 
E-Mail: steffi.schulze-habicht@stala.mi.

sachsen-anhalt.de

Ansprechpartner / -in 

Rücksendung 
bitte bis
17. Mai 2021

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt    Postfach 20 11 56   06012 Halle (Saale)
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Liniennahverkehr
Hierzu zählen alle Linienverkehre mit Omnibussen ( ein-
schließlich Sonderformen des Linienverkehrs gemäß § 43 
Personenbeförderungsgesetz – PBefG ) sowie der freige-
stellte Omnibusverkehr, die überwiegend dazu bestimmt 
sind, die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- oder Regio-
nalverkehr zu befriedigen ( das ist im Zweifel der Fall, 
wenn in der Mehrzahl der Beförderungsfälle eines Ver-
kehrsmittels die gesamte Reiseweite 50 km oder die ge
samte Reisezeit eine Stunde nicht übersteigt ). Bei der 
Reiseweite bzw. bei der Reisezeit sind die Hinfahrt und 
die Rückfahrt gesondert zu betrachten.

	 Fahrgäste ( Beförderungsfälle )
Als Fahrgäste werden Beförderungsfälle gezählt. 
Als Beförderungsfall im Linienverkehr gilt eine nicht unter-
brochene Fahrt eines Fahrgastes auf dem Netz eines  
Unternehmens. Die Angaben werden in der Regel auf 
Grund der verkauften Fahrausweise oder durch Verkehrs-
zählungen ermittelt. Sofern eine Person auf einer Fahrt  
mit ein- und demselben Fahrausweis zwischen Bussen 
Ihres Unternehmens umsteigt, wird eine „beförderte  
Person“ gezählt. Befördert ein Unternehmen beispiels-
weise im Rahmen von Schülerfahrten oder im freigestellten 
Schülerverkehr 25 Schüler im Jahr je 180-mal zur Schule 
und 180-mal zurück, so werden 25 x 180 x 2 = 9 000 Fahr-
gäste gezählt. 
Im Gelegenheitsverkehr sowie bei Mietomnibusverkehren 
und Ausflugsfahrten gelten Hin- und Rückfahrt zusammen 
als eine Fahrt ( ein Beförderungsfall ). Dagegen gelten bei 
Ferienzielreisen Hinfahrt und Rückfahrt als je eine Fahrt 
( zwei Beförderungsfälle ).

	 Omnibusse
Kraftfahrzeuge, die nach Bauart und Ausrüstung zur Be-
förderung von mehr als 9 Personen ( einschließlich Fahrer ) 
dienen. Hierzu zählen Kraftomnibusse und Obusse.

	 Direkte Beförderungseinnahmen insgesamt
Hierzu zählen die Einnahmen ( ohne Umsatzsteuer ) mit 
direktem Bezug zur Personenbeförderung:
– Einnahmen aus Fahrkartenverkäufen
– Bestellerentgelte
– Abgeltungszahlungen für die Beförderung von

begünstigten Personengruppen
– Schüler, Studierende und andere Auszubildende

nach § 45a PBefG
– Schwerbehinderte nach § 148 Neuntes Buch Sozial-

gesetzbuch
– andere begünstigte Personengruppen

– Einnahmen aus Beförderungen, die von Dritten in
Ihrem Auftrag durchgeführt wurden

– Einnahmen aus dem freigestellten Omnibusverkehr
( z. B. freigestellter Schülerverkehr )

Dagegen zählen hierzu nicht:
– Abgeltungszahlungen z. B. für unterlassene Tarif- 

anhebungen und Zahlungen zum Ausgleich verbund- 
spezifischer Kosten

– Ausgleichzahlungen ( Subventionen oder Zuschüsse ),
die kein Entgelt für Beförderungsleistungen darstellen

– gezahlte oder erhaltene Vergütungen für Auftragsfahrten

Bei Verbundunternehmen sind die auf Basis einer Ein-
nahmenverteilung errechneten Einnahmen den kassen-
mäßigen Einnahmen vorzuziehen. 

	 Fahrleistung
Die Fahrleistung ist in Buskilometern anzugeben. Die Leer-
fahrten zur ersten Einstiegshaltestelle und von der letzten 
Ausstiegshaltestelle vom / zum Betriebshof können einbe-
zogen werden. Dabei sollen die Auftraggeber die gesamte 
Fahrleistung melden, unabhängig davon, ob sie von ihnen 
selbst oder von Subunternehmen erbracht wurde. Unter-
nehmen, die auch als Subunternehmen tätig sind, dürfen 
die bei Fahrten im Auftrag eines anderen Unternehmens 
erbrachte Fahrleistung nicht einbeziehen.
Fahrleistung im städtischen Verkehr 
Hier sind die Fahrleistungen im Orts- und Nachbarorts- 
linienverkehr anzugeben. 
Fahrleistung im Auftragsverkehr 
Von Ihrem Unternehmen ist im letzten Eingabefeld unter 
Frage 1.4 die Fahrleistung anzugeben, die nicht selbst, 
sondern die bei Fahrten erbracht wurde, mit denen Sie 
Subunternehmen beauftragt haben. 
Dieser Wert ist auch unter „Fahrleistung insgesamt“ 
einzubeziehen.

6 	 Beförderungsleistung
Die in Personenkilometern gemessene Beförderungs- 
leistung wird durch Multiplikation der Zahl der Fahrgäste 
mit deren durchschnittlicher mittlerer Reiseweite in km 
errechnet. Die Ermittlung der Verkehrsleistungsgrößen  
ist in der separaten Unterlage beschrieben.

	 Beförderungsangebot
Das in Platzkilometern gemessene Beförderungsangebot 
ergibt sich aus der Multiplikation der zurückgelegten  
Buskilometer ( Fahrleistung ) mit dem Fassungsvermögen 
( Sitzplatz- und Stehplatzzahl ) je Fahrzeug. Die Ermittlung 
der Verkehrsleistungsgrößen ist in der separaten Unterlage 
beschrieben. 

1
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Erläuterungen

FÜR IH
RE U

NTERLA
GEN



Seite 3O-g

Identnummer SA

1

A	 Verkehrsleistungen im Jahr 2020

1 Liniennahverkehr mit Omnibussen 
( einschließlich Schüler- und Ausbildungsverkehr, 
mit freigestelltem Schülerverkehr )  1  3

1.1 Anzahl der Fahrgäste im Liniennahverkehr 
insgesamt ( einschließlich Schüler- und  
Ausbildungsverkehr ) ...................................................................  2

012

1.2 Anzahl der Fahrgäste im Schüler- und Ausbildungs- 
verkehr nach Art des Ausbildungsverkehrs  2

mit Zeit- sowie sonstigen 
Fahrausweisen 

für Schüler, Studierende  
u. a. Auszubildende

bei speziellen Schüler-
fahrten ( Sonderform des 

Linienverkehrs gemäß  
§ 43 PBefG )

im freigestellten 
Schülerverkehr zusammen

016 020 024 028

1.3 Direkte Beförderungseinnahmen ( ohne Umsatzsteuer ) 
im Liniennahverkehr ( einschließlich freigestellter Schüler- 
verkehr und einschließlich Einnahmen gemäß § 45a PBefG 
und § 148 SGB IX )  1

direkte Beförderungseinnahmen insgesamt 
( in vollen Euro ) ............................................................................ 4

029

darunter: Einnahmen aus Beförderungen im Schüler-  
	 und Ausbildungsverkehr ( in vollen Euro ) .................

030

1.4 Fahrleistung im Liniennahverkehr 
mit Omnibussen 
( einschließlich freigestellter Schülerverkehr )  1  3

Fahrleistung  5 Buskilometer

Insgesamt ( auf eigenen Linien und im freigestellten 
Schülerverkehr ) ................................................................................

033

im städtischen Verkehr ( Orts- und 
Nachbarortslinienverkehr ) ........................................................

036

nicht selbst, sondern von Subunternehmen 
	 erbracht .........................................................................................

039

1.5 Beförderungsleistung und Beförderungsangebot 
im Liniennahverkehr mit Omnibussen 
( einschließlich freigestellter Schülerverkehr )  1  3

Beförderungsleistung ( Personenkilometer )  6 Beförderungsangebot ( Platzkilometer )  7

045 048
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Erläuterungen

	 Fahrgäste ( Beförderungsfälle )
Als Fahrgäste werden Beförderungsfälle gezählt. 
Als Beförderungsfall im Linienverkehr gilt eine nicht unter-
brochene Fahrt eines Fahrgastes auf dem Netz eines  
Unternehmens. Die Angaben werden in der Regel auf 
Grund der verkauften Fahrausweise oder durch Verkehrs-
zählungen ermittelt. Sofern eine Person auf einer Fahrt  
mit ein- und demselben Fahrausweis zwischen Bussen 
Ihres Unternehmens umsteigt, wird eine „beförderte  
Person“ gezählt. Befördert ein Unternehmen beispiels-
weise im Rahmen von Schülerfahrten oder im freigestellten 
Schülerverkehr 25 Schüler im Jahr je 180-mal zur Schule 
und 180-mal zurück, so werden 25 x 180 x 2 = 9 000 Fahr-
gäste gezählt. 

Im Gelegenheitsverkehr sowie bei Mietomnibusverkehren 
und Ausflugsfahrten gelten Hin- und Rückfahrt zusammen 
als eine Fahrt ( ein Beförderungsfall ). Dagegen gelten bei 
Ferienzielreisen Hinfahrt und Rückfahrt als je eine Fahrt 
( zwei Beförderungsfälle ).

	 Omnibusse
Kraftfahrzeuge, die nach Bauart und Ausrüstung zur Be-
förderung von mehr als 9 Personen ( einschließlich Fahrer ) 
dienen. Hierzu zählen Kraftomnibusse und Obusse.

	 Fahrleistung
Die Fahrleistung ist in Buskilometern anzugeben. Die Leer-
fahrten zur ersten Einstiegshaltestelle und von der letzten 
Ausstiegshaltestelle vom / zum Betriebshof können einbe-
zogen werden. Dabei sollen die Auftraggeber die gesamte 
Fahrleistung melden, unabhängig davon, ob sie von ihnen 
selbst oder von Subunternehmen erbracht wurde. Unter-
nehmen, die auch als Subunternehmen tätig sind, dürfen 
die bei Fahrten im Auftrag eines anderen Unternehmens 
erbrachte Fahrleistung nicht einbeziehen.

6 	 Beförderungsleistung
Die in Personenkilometern gemessene Beförderungs- 
leistung wird durch Multiplikation der Zahl der Fahrgäste 
mit deren durchschnittlicher mittlerer Reiseweite in km 
errechnet. Die Ermittlung der Verkehrsleistungsgrößen  
ist in der separaten Unterlage beschrieben.

	 Beförderungsangebot
Das in Platzkilometern gemessene Beförderungsangebot 
ergibt sich aus der Multiplikation der zurückgelegten  
Buskilometer ( Fahrleistung ) mit dem Fassungsvermögen 
( Sitzplatz- und Stehplatzzahl ) je Fahrzeug. Die Ermittlung 
der Verkehrsleistungsgrößen ist in der separaten Unterlage 
beschrieben. 

Gelegenheitsnahverkehr mit Omnibussen 
Hierzu zählen Stadtrundfahrten, Ausflugsfahrten und  
Mietomnibusverkehre gemäß §§ 48 und 49 PBefG, wenn 
in der Mehrzahl der Beförderungsfälle die gesamte Reise-
weite 50 km nicht übersteigt. 

Fernverkehr mit Omnibussen
Der Linienfernverkehr mit Omnibussen gemäß § 42a Per
sonenbeförderungsgesetz ist in der Regel Überlandlinien-
verkehr. Dabei ist zwischen bestimmten Ausgangs- und 
Endpunkten eine regelmäßige Verkehrsverbindung ein-
gerichtet, auf der Fahrgäste an bestimmten Haltestellen 
ein- und aussteigen können. Im Unterschied zum Liniennah-
verkehr zählen zum Linienfernverkehr im Zweifelsfalle Ver-
kehre, bei denen in der Mehrzahl der Beförderungsfälle die 
gesamte Reiseweite 50 km oder die gesamte Reisezeit eine 
Stunde übersteigt. Bei der Reiseweite bzw. bei der Reisezeit 
sind die Hinfahrt und die Rückfahrt gesondert zu betrachten.

Zum Gelegenheitsfernverkehr zählen Ausflugsfahrten 
und Mietomnibusverkehre gemäß §§ 48 und 49 PBefG, 
wenn die gesamte Reiseweite 50 km übersteigt, sowie alle 
Ferienzielreisen gemäß § 48 PBefG. Im Gelegenheitsfern-
verkehr ist zu beachten, dass bei den Fahrgastangaben die 
Summe Inlandsverkehr + grenzüberschreitender Verkehr 
und Auslandsverkehr mit der Summe Mietomnibusver-
kehr + Ausflugsfahrten + Ferienzielreisen übereinstimmt.

	 Fahrgäste und Beförderungsleistung im Inlands- 
verkehr, im grenzüberschreitenden Verkehr und  
im Auslandsverkehr
Entscheidend für die Zuordnung der Fahrgäste und der  
Beförderungsleistung ist der Verlauf der Reise. Inlands- 
verkehr ist Verkehr, bei dem Start- und Zielpunkt der Reise 
innerhalb Deutschlands liegen und die Reise ausschließ-
lich in Deutschland verläuft. 

Im grenzüberschreitenden Verkehr und im Auslands- 
verkehr liegen dagegen Start- und / oder Zielpunkt bzw. 
wichtige Haltepunkte im Ausland. 

Eine Fahrt von Hamburg nach München ist somit dem 
Inlandsverkehr, eine Fahrt von Hamburg nach Wien oder 
von Warschau nach Berlin ist dagegen vollständig ( also 
einschließlich den im Inland erbrachten Personenkilo- 
metern ) dem grenzüberschreitenden Verkehr zuzurechnen.

	 Fahrleistung und Beförderungsangebot auf 
inländischem und ausländischem Gebiet
Hier sind die tatsächlich im Inland bzw. im Ausland gefah-
renen Buskilometer bzw. Platzkilometer anzugeben. Die 
Fahrleistungsangaben können den Reise abrechnungen 
nach dem Umsatzsteuergesetz ( UStG ) entnommen werden.

2

3

5

6

2

7

8

9

10

11

Zu 10 und 11:
Beispiel für die Berechnung der Verkehrsleistungsgrößen 
im grenzüberschreitenden Linien- oder Gelegenheitsfern-
verkehr mit Omnibussen: 
Fahrtroute: Berlin – Warschau

gefahrene km: 100 km zur polnischen Grenze 
400 km in Polen

Sitzplätze im Bus:	 60
Fahrgäste:	 40
Anhand dieses Beispiels wäre im Fragebogenabschnitt 3 
Folgendes zu berücksichtigen:

Fahrgäste: 0	 im Inlandsverkehr  
40	 im grenzüberschreitenden Verkehr 

		 und Auslandsverkehr

Beförderungs-	 0	 im Inlandsverkehr 
leistung in 	 20 000	 ( 40  x  500 ) im grenzüberschreiten- 
Personen-km:		  den Verkehr und Auslandsverkehr

Fahrleistung	 100	 auf inländischem Gebiet 
in Bus-km:	 400	 auf ausländischem Gebiet

Beförderungs-	 6 000	 ( 60  x  100 ) auf inländischem Gebiet 
angebot in	 24 000	 ( 60  x  400 ) auf ausländischem Gebiet 
Platz-km:
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2 Gelegenheitsnahverkehr mit Omnibussen  3  8

	 Hierbei handelt es sich um Stadtrundfahrten, Ausflugs-
fahrten und Mietomnibusverkehre, wobei in der Regel  
die Reiseweite 50 km nicht übersteigt.

Fahrgäste ( Anzahl ) ................................................................  2
049

Beförderungsleistung ( Personenkilometer ) ....................  6
050

Fahrleistung ( Buskilometer ) ................................................  5
051

Beförderungsangebot ( Platzkilometer ) ............................  7
052

3 Fernverkehr mit Omnibussen nach Linien-  
und Gelegenheitsverkehr  3  9

	 Fernverkehr: Die Reiseweite übersteigt in der Regel  
50 km. Im Gegensatz zu Städtereisen sind reine Stadt-
rundfahrten am Ort je nach Art ihrer Durchführung in  
der Regel entweder dem Liniennahverkehr oder dem  
Gelegenheitsnahverkehr zuzuordnen.

Verkehrsleistungsgröße Linienfernverkehr Gelegenheitsfernverkehr

Fahrgäste ( Anzahl ) nach Hauptverkehrsverbindungen  2

im Inlandsverkehr ..............................................................  10
053 054

im grenzüberschreitenden Verkehr 
und im Auslandsverkehr ..................................................  10

055 056

Fahrgäste insgesamt .............................................................

Fahrgäste ( Anzahl ) nach Art der Reisen  9

bei Mietomnibusverkehren gemäß § 49 PBefG...............
057

bei Ausflugsfahrten gemäß § 48 Absatz 1 PBefG 
( einschließlich Städte-, Rund- und Studienreisen ) .......

058

bei Ferienzielreisen § 48 Absatz 2 PBefG .......................
059

Beförderungsleistung ( Personenkilometer )  6

im Inlandsverkehr ..............................................................  10
060 061

im grenzüberschreitenden Verkehr 
und im Auslandsverkehr ..................................................  10

062 063

Fahrleistung ( Buskilometer )  5

auf inländischem Gebiet ..................................................  11
064 065

auf ausländischem Gebiet ..............................................  11
066 067

Beförderungsangebot ( Platzkilometer )  7

auf inländischem Gebiet ..................................................  11
068 069

auf ausländischem Gebiet ..............................................  11
070 071

Identnummer SA

1
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Erläuterungen

	 Liniennahverkehr
Hierzu zählen alle Linienverkehre mit Omnibussen ( ein-
schließlich Sonderformen des Linienverkehrs gemäß § 43 
Personenbeförderungsgesetz – PBefG ) sowie der freige-
stellte Omnibusverkehr, die überwiegend dazu bestimmt 
sind, die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- oder Regio-
nalverkehr zu befriedigen ( das ist im Zweifel der Fall, 
wenn in der Mehrzahl der Beförderungsfälle eines Ver-
kehrsmittels die gesamte Reiseweite 50 km oder die ge
samte Reisezeit eine Stunde nicht übersteigt ). Bei der 
Reiseweite bzw. bei der Reisezeit sind die Hinfahrt und 
die Rückfahrt gesondert zu betrachten.

	 Omnibusse
Kraftfahrzeuge, die nach Bauart und Ausrüstung zur Be-
förderung von mehr als 9 Personen ( einschließlich Fahrer ) 
dienen. Hierzu zählen Kraftomnibusse und Obusse.

5 	 Fahrleistung
Die Fahrleistung ist in Buskilometern anzugeben. Die Leer-
fahrten zur ersten Einstiegshaltestelle und von der letzten 
Ausstiegshaltestelle vom / zum Betriebshof können einbe-
zogen werden. Dabei sollen die Auftraggeber die gesamte 
Fahrleistung melden, unabhängig davon, ob sie von ihnen 
selbst oder von Subunternehmen erbracht wurde. Unter-
nehmen, die auch als Subunternehmen tätig sind, dürfen 
die bei Fahrten im Auftrag eines anderen Unternehmens 
erbrachte Fahrleistung nicht einbeziehen.

6 	 Beförderungsleistung
Die in Personenkilometern gemessene Beförderungs- 
leistung wird durch Multiplikation der Zahl der Fahrgäste 
mit deren durchschnittlicher mittlerer Reiseweite in km 
errechnet. Die Ermittlung der Verkehrsleistungsgrößen  
ist in der separaten Unterlage beschrieben.

2

53

1

6

1
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4	 Liniennahverkehr mit Omnibussen in regionaler Gliederung  1  3
( einschließlich Schüler- und Ausbildungsverkehr, mit freigestelltem Schülerverkehr )

4.1	 Beförderungsleistung nach Bundesländern
	 Bitte tragen Sie die Bundesländer ein, in denen Sie Beförderungsleistungen erbracht 
haben. Sollten Sie in mehr als 5 Bundesländern tätig sein, bitten wir um vollständige 
Angaben auf einem weiteren Blatt. Beförderungsleistungen im Linienfernverkehr  
sowie im Gelegenheitsverkehr sind hier nicht einzubeziehen.

Beförderungsleistung im Bundesland  6
Code 
( wird vom  
statistischen Amt 
ausgefüllt )

Personenkilometer

2 0 0
3

2 0 0
3

2 0 0
3

2 0 0
3

2 0 0
3

4.2	 Fahrleistung nach Kreisen SA

2

	 Bitte tragen Sie die inländischen Landkreise oder kreisfreien Städte ein, in denen 
Sie Fahrleistungen erbracht haben. Sollten Sie in mehr als 10 Kreisen tätig sein,  
bitten wir um vollständige Angaben auf einem weiteren Blatt. Fahrleistungen im  
Linienfernverkehr sowie im Gelegenheitsverkehr sind hier nicht einzubeziehen.

Fahrleistung im Kreis 
( kreisfreie Städte bzw. Landkreise )  5

Code 
( wird vom  
statistischen Amt 
ausgefüllt )

Buskilometer

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Identnummer SA

1
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Name und Anschrift
Bitte aktualisieren Sie Ihre Anschrift, falls erforderlich.

Bemerkungen
Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie 
hier auf besondere Ereignisse und Umstände hinweisen,  
die Einfluss auf Ihre Angaben haben.

Bitte gehen Sie beim Ausfüllen des Fragebogens wie folgt vor:

1. Erläuterungen zu einzelnen Fragen sind im Text mit
einem Verweis ( z. B. 1  ) gekennzeichnet.

2. Beispiele zur Ermittlung der Verkehrsleistungsgrößen
( Fahrgäste, Fahrleistung, Beförderungsleistung,
Beförderungsangebot ) finden Sie in der separaten
Unterlage.

3. Soweit die Ihnen vorliegenden Daten zur Beantwortung
einzelner Fragen nicht ausreichen, genügen auch sorg- 
fältig geschätzte Angaben.

4. Bitte beziehen Sie in Ihre Meldungen nicht nur die
Verkehrsleistungen ein, die Sie in Ihrem eigenen
Bundesland ( Hauptsitz Ihres Unternehmens ) erbracht
haben, sondern auch die in anderen Bundesländern
erbrachten Verkehrsleistungen.

5. Bitte beziehen Sie in Ihre Meldung die Verkehrsleistungen
Ihrer Subunternehmen im Liniennahverkehr, im Linienfern
verkehr und im Gelegenheitsverkehr ein. Beförderungen, die
Sie als Subunternehmen im Auftrag eines anderen Unter-
nehmens im Liniennahverkehr, im Linienfernverkehr und im
Gelegenheitsverkehr durchgeführt haben, sind hingegen nicht
einzubeziehen.

6. Unternehmen, die ausschließlich als reine Subunternehmen
tätig sind, müssen den Fragebogen nicht ausfüllen.

7.	 Unternehmen, die ausschließlich freigestellten Schüler
verkehr durchführen, sind zu dieser Statistik ebenfalls
auskunftspflichtig und müssen die Fragen A1 ( Seite 3 )
und A4 ( Seite 7 ) beantworten.

8. Zutreffende Antworten ankreuzen ................................................. x

bzw. erfragte Werte rechtsbündig eintragen, z. B. ..................... 1 1 2 8

Falls Sie eine Antwort korrigieren müssen,  
nehmen Sie die Korrektur deutlich sichtbar vor, z. B. ................ x 	 oder 1 1 2 8

2 3 4 0

Bitte zurücksenden an

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Dezernat 35
Postfach 20 11 56
06012 Halle (Saale)
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Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die Erhebung wird jährlich durchgeführt bei allen Unternehmen, die als Betriebsführer 
oder beauftragte Beförderer öffentlichen Personennahverkehr mit Eisenbahnen oder 
Straßenbahnen (Schienennahverkehr) oder Personennah- oder Personenfernverkehr 
mit Omnibussen betreiben und die mindestens 250 000 Fahrgäste im Jahr der letzten 
Totalerhebung (2019) befördert haben.

Sie dient als Grundlage für eine Vielzahl verkehrspolitischer Entscheidungen und 
Maßnahmen der obersten Verkehrsbehörden des Bundes und der Länder.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlage ist das Verkehrsstatistikgesetz (Verk Stat G) in Verbindung mit dem 
B Stat G. 

Erhoben werden die Angaben zu § 17 Absatz 1 Nummer 2 Verk Stat G. 
Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 26 Absatz 1 Verk Stat G in Verbindung mit § 15 
B Stat G. 

Nach § 26 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 Verk Stat G sind die Inhaberinnen/Inhaber oder 
die Leitungen bzw. die für die Geschäftsführung verantwortlichen Personen der 
Unternehmen, die als Betriebsführer oder beauftragte Beförderer öffentliche 
Personenbeförderung mit Eisenbahnen, Straßenbahnen oder Omnibussen durchführen, 
auskunftspflichtig. Werden inländische Verkehre von Unternehmen durchgeführt, die 
ihren Sitz im Ausland haben, so sind nach § 26 Absatz 2 Satz 2 Verk Stat G die für die 
Abwicklung der Verkehre im Inland verantwortlichen Personen auskunftspflichtig.

Nach § 11a Absatz 2 B Stat G sind alle Unternehmen verpflichtet, ihre Meldungen auf 
elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu übermitteln. Für die Meldung sind die 
von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestellten Online-Verfahren zu nutzen. Im 
begründeten Einzelfall kann eine zeitlich befristete Ausnahme von der Online-Meldung 
vereinbart werden. Dies ist auf formlosen Antrag möglich. Die Pflicht, die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen, bleibt jedoch weiterhin bestehen.

Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder nicht rechtzeitig 
Auskunft, können sie zur Erteilung der Auskunft mit einem Zwangsgeld angehalten 
werden. 

Nach § 23 B  Stat G handelt insoweit ordnungswidrig, wer

–– vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5 Satz 1 
B Stat G eine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder nicht wahrheits
gemäß erteilt, 

–– entgegen § 15 Absatz 3 B Stat G eine Antwort nicht in der vorgeschriebenen Form 
erteilt oder 

–– entgegen § 11a Absatz 2 Satz 1 B Stat G ein dort genanntes Verfahren nicht nutzt. 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet 
werden.

Nach § 15 Absatz 7 B Stat G hat eine Anfechtungsklage gegen die  Aufforderung 
zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Soweit die Erteilung der Auskunft freiwillig ist, kann die Einwilligung in die Verarbeitung 
der freiwillig bereitgestellten Angaben jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf wirkt 
erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht 
betroffen.

1	 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie  
unter https://www.gesetze-im-internet.de/.

2	 Die Rechtsakte der E U in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache finden Sie auf der 
Internetseite des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen Union unter https://eur-lex.europa.eu/.

Personenbeförderung im gewerblichen 
Omnibusverkehr – Jahresbericht 2020

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (B Stat G)1 und nach 
der Datenschutz-Grundverordnung (E U) 2016/679 (D S-G V O)2

O-g
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
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Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 B Stat G grundsätzlich geheim gehalten. 
Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben über-
mittelt werden.

Eine Übermittlung von Einzelangaben ist grundsätzlich zulässig an: 

–– öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des Statistischen Verbunds, die mit 
der Durchführung einer Bundes- oder europäischen Statistik betraut sind (z. B. die 
Statistischen Ämter der Länder, die Deutsche Bundesbank, das Statistische Amt der 
Europäischen Union [Eurostat)),

–– Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhältnis besteht (z. B. I T Z Bund, Rechenzentren 
der Länder).

Nach § 28 Absatz 1 Verk Stat G dürfen an die obersten Bundes- und Landesbehörden für 
die Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der 
Planung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, vom Statistischen Bundesamt 
und den statistischen Ämtern der Länder Tabellen mit statistischen Ergebnissen 
übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen. Zur 
Vorbereitung von Planungs- und Gesetzgebungsverfahren dürfen diese Tabellen auch an 
die von den obersten Bundes- und Landesbehörden beauftragten Gutachter übermittelt 
werden.

Nach § 29 Absatz 4 Verk Stat G dürfen die Ergebnisse der Erhebung nach Kreisen 
gegliedert veröffentlicht werden, auch soweit sie Einzelangaben enthalten, wenn der 
Name der auskunftspflichtigen Unternehmen nicht veröffentlicht wird.

Nach § 16 Absatz 6 B Stat G ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen 
Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die 
Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben

1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, dass
sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft
den Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können (faktisch anonymisierte
Einzelangaben),

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und der
statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und Anschrift
(formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewähren, wenn wirksame Vorkehrungen
zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden.

Nach § 47 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen werden der Monopol
kommission für die Begutachtung der Entwicklung der Unternehmenskonzentration 
zusammengefasste Einzelangaben über die Prozentanteile der größten Unternehmens
gruppen, Unternehmen, Betriebe oder fachlichen Teile von Unternehmen des jeweiligen 
Wirtschaftsbereichs übermittelt. Hierbei dürfen die zusammengefassten Einzelangaben 
nicht weniger als drei Einheiten betreffen und keine Rückschlüsse auf zusammen
gefasste Angaben von weniger als drei Einheiten ermöglichen.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben erhalten.

Hilfsmerkmale, Identnummer, Löschung, Statistikregister
Name und Anschrift des Unternehmens, Name und Rufnummern oder Adressen für 
elektronische Post der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind 
Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. In 
den Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden diese 
Hilfsmerkmale nach Abschluss der Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf 
ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht. Angaben zu den Erhebungsmerkmalen 
werden solange verarbeitet und gespeichert, wie dies für die Erfüllung der gesetzlichen 
Verpflichtungen erforderlich ist.

Name und Anschrift des Unternehmens sowie die Identnummer werden im Unter
nehmensregister für statistische Verwendungszwecke (Statistikregister) gespeichert 
(§ 13 Absatz 1 B Stat G in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Statistikregistergesetz). Die ver-
wendete Identnummer dient der Unterscheidung der in die Erhebung einbezogenen 
Unternehmen sowie der rationellen Aufbereitung und besteht aus einer frei vergebenen 
laufenden Nummer. Die Identnummer darf in den Datensätzen mit den Angaben zu den 
Erhebungsmerkmalen bis zu 30 Jahren aufbewahrt werden. Danach wird sie gelöscht.
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Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf Beschwerde
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet werden, können

–– eine Auskunft nach Artikel 15 D S-G V O,

–– die Berichtigung nach Artikel 16 D S-G V O,

–– die Löschung nach Artikel 17 D S-G V O sowie

–– die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 D S-G V O

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 D S-G V O 
widersprechen.

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die zuständige 
öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Die antrag
stellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre Identität nachzuweisen, bevor 
weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen 
können jederzeit an die behördlichen Datenschutzbeauftragten der Statistischen Ämter 
des Bundes und der Länder oder an die jeweils zuständigen Datenschutzaufsichts
behörden gerichtet werden. Deren Kontaktdaten finden Sie unter  
https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.
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Personenbeförderung im gewerblichen 
Omnibusverkehr – Jahresbericht 2020 O-g

Ein Unternehmen hat drei Busse A, B und C. Bus A hat 50 
Plätze ( Steh- und Sitzplätze ), Bus B hat 30 Plätze und Bus C 
hat 20 Plätze. Das Unternehmen führt mit seinen drei Bussen 
im Berichtsjahr insgesamt 15 Fahrten durch, die im Detail in 
der nebenstehenden Tabelle aufgeführt sind.

Die für dieses Beispiel in den Fragebogen einzutragenden 
Angaben stehen in der untersten Zeile der Tabelle.

Berechnung bzw. Schätzung

Beförderungsangebot ( Platzkilometer )

Zur korrekten Berechnung der Platzkilometer müssen die 
Fahrleistung der einzelnen Busse und deren jeweiliges Platz-
angebot bekannt sein.

Platzkilometer = Platzangebot je Bus x Fahrleistung je Bus
Für nebenstehendes Beispiel, in dem Bus A mit 50 Plätzen 
2 460 km, Bus B mit 30 Plätzen 1 480 km und Bus C mit 
20 Plätzen 1 710 km fuhr, ergibt sich: 

( 50 x 2 460 ) + ( 30 x 1 480 ) + ( 20 x 1 710 ) = 201 600 Platz-
kilometer

Fehlen detaillierte Angaben zu den Fahrleistungen jedes 
einzelnen Busses, können die Platzkilometer folgendermaßen 
geschätzt werden:

Platzkilometer = ( Fahrleistung aller Busse x Platzangebot aller 
Busse ) / Zahl der Busse

Für nebenstehendes Beispiel ergibt sich: 

5 650 x ( 50 + 30 + 20 ) / 3 = 188 333 km 

Beförderungsleistung ( Personenkilometer )

Die Personenkilometer errechnen sich grundsätzlich als Fahr-
gäste multipliziert mit deren durchschnittlicher Reiseweite. 
Im Gelegenheitsverkehr kann die Berechnung der Personen
kilometer auch auf andere Weise erfolgen, da die Fahrgäste 
in der Regel über die gesamte Reiseweite im Bus verbleiben. 
Die Personenkilometer errechnen sich dann als Fahrgäste 
multipliziert mit der Fahrleistung in Bus-km (im Beispiel für die 
Fahrt 1: 30 x 100 = 3 000 und analog für die übrigen Fahrten). 
Danach werden die Personenkilometer der einzelnen Fahrten 
addiert, so dass sich die Personenkilometer aller Fahrten ( also 
die in den Fragebogen einzutragenden Daten ) ergeben. Im 
Beispiel finden Sie den Wert in der untersten Zeile: Hier sind 
es 135 150 Personenkilometer. 

Die Zahl der Personenkilometer ist grundsätzlich niedriger als 
die der Platzkilometer. Nur wenn alle Busse bei allen Fahrten 
voll ausgelastet waren, sind beide Zahlen identisch. Liegen 
Ihnen die Personenkilometer nicht im Detail vor, können sie 
am einfachsten unter Zuhilfenahme des Auslastungsgrads der 
Busse geschätzt werden. Sie müssen hierzu den Auslastungs-
grad der Busse abschätzen und diesen mit den Platzkilo- 
metern multiplizieren.

Personen-km insgesamt 
= Platz-km insgesamt x Auslastungsgrad
Für nachfolgendes Beispiel wird geschätzt, dass die Busse 
im Durchschnitt zu zwei Dritteln ( = 67 % ) besetzt waren.

Dies ergibt:

201 600 x 0,67 = 135 072 Personen-km

Alternativ können die Personenkilometer auch über die  
Zahl der Fahrgäste und deren durchschnittliche Reiseweite 
geschätzt werden:

Personen-km insgesamt = Zahl der Fahrgäste insge-
samt x durchschnittliche Reiseweite der Fahrgäste 

Für nachfolgendes Beispiel wird auf die durchschnittliche 
Reiseweite eines Fahrgastes auf 350 km geschätzt. 

Dies ergibt:

382 x 350 = 133 700 Personen-km

Fahrgäste

Die Zahl der Fahrgäste ergibt sich als Addition der Fahrgast-
zahlen der einzelnen Fahrten. Im Beispiel finden Sie den Wert 
in der untersten Zeile: Hier sind es 382 Fahrgäste.

Die Zahl der Fahrgäste sollte bekannt sein; wenn aber hierzu 
Informationen fehlen, gibt es folgende Möglichkeit der 
Schätzung: 

Insgesamt hätten bei voll besetzten Bussen im nachfolgenden  
Beispiel bei 15 Fahrten potenzielle 540 Fahrgäste ( 6 Fahrten 
von Bus A mit 50 Plätzen, 6 Fahrten von Bus B mit 30 Plätzen 
und 3 Fahrten von Bus C mit 20 Plätzen: 300 + 180 + 60 ) mit 
Ihrem Unternehmen reisen können. Bei einer durchschnitt-
lichen Auslastung von zwei Dritteln ( 67 % ) ergibt sich ein 
Schätzwert von

540 x 0,67 = 362 Fahrgästen.

Eine weitere Möglichkeit der Schätzung: 

Wenn die Personenkilometer bekannt sind ( hier 135 150 ), so 
kann über die Hilfsgröße „durchschnittliche Reiseweite der 
Fahrgäste“ ( hier geschätzt 350 km ) die Zahl der beförderten 
Personen wie folgt ermittelt werden:

Personen-km / durchschnittliche Reiseweite = 
135 150 / 350 = 386 Fahrgäste

Beispiel zur Ermittlung der Verkehrsleistungsgrößen 
( insbesondere im Gelegenheitsverkehr )

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

FÜR IH
RE U

NTERLA
GEN



O-gSeite 2

Beispiel im Gelegenheitsfernverkehr

Fahrt Bus
Platz- 

angebot
Fahr- 

leistung
Fahr- 
gäste

Beförderungs- 
leistung

Beförderungs- 
angebot 

Anzahl Bus-km Anzahl Personen-km Platz-km

1 A 50 100 30 3 000 5 000

2 B 30 250 20 5 000 7 500

3 A 50 180 40 7 200 9 000

4 A 50 1 000 10 10 000 50 000

5 A 50 80 50 4 000 4 000

6 A 50 300 45 13 500 15 000

7 B 30 80 10 800 2 400

8 B 30 250 18 4 500 7 500

9 B 30 350 22 7 700 10 500

10 A 50 800 45 36 000 40 000

11 B 30 50 16 800 1 500

12 C 20 60 15 900 1 200

13 C 20 1 000 18 18 000 20 000

14 C 20 650 15 9 750 13 000

15 B 30 500 28 14 000 15 000

Insg. 3 5 650 382 135 150 201 600
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